
Wenn Sie mit CGM M1 PRO zufrieden sind, dann teilen Sie Ihre  
guten Erfahrungen und empfehlen Sie uns weiter – es lohnt sich
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wie erhalte ich die prämie*?
•	 		Geben	Sie	in	der	Fax-Antwort	die	Kontaktdaten	des	Kollegen	und	Ihre	eigenen	an.

•	 Senden	Sie	die	Faxantwort	an	T +49 (0) 261 8000-1441.

•	 	Die	500€	erhalten	Sie	nach	Eingang	des	vom	Neukunden	unterzeichneten	Softwarepflegevertrages	in	unserem	Haus.

Praxis, Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon, E-Mail

Datum, Unterschrift

meine adresse:

Kunden  
EMPFEHLEN Kunden – 
ihre empfehlung ist uns 500 € wert!

meine empfehlung:

Praxis, Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon, E-Mail

* Teilnahmeberechtigt sind nur CGM M1 PRO-Ärzte mit einer zum Teilnahmezeitpunkt wirksamen CGM M1 PRO Nutzungs- und Pflegevereinbarung. Voraussetzung 
ist die Empfehlung der Arztsoftware CGM M1 PRO gegenüber einem potentiellen Neukunden und der anschließende Abschluss einer CGM M1 PRO Nutzungs- und 
Pflegevereinbarung des Neukunden für eine CGM M1 PRO-Vollversion. Der Prämienanspruch entsteht mit Eingang der vom Neukunden unterzeichneten CGM M1 
PRO Nutzungs- und Pflegevereinbarung in unserem Haus bis zum 31.12.15. Wird ein potentieller Neukunde von mehreren Teilnehmern empfohlen, ist nur der Ab-
sender des bei uns zeitlich zuerst per Fax eingehenden Empfehlungsformulars prämienberechtigt. Neukunde ist nur, wer zum Zeitpunkt der Empfehlung keine wirk-
same CGM M1 PRO Nutzungs- und Pflegevereinbarung abgeschlossen hat. Praxisübernahmen, Lizenzumschreibungen oder Lizenzerweiterungen sind bezüglich 
der Prämien Berechtigung ausgenommen. Das Empfehlungsformular muss bei uns vor Abschluss des Neukundenvertrages eingegangen sein. Ein späterer Eingang 
führt nicht zur Prämienberechtigung. Die Prämie wird auf das Praxiskonto des berechtigten Teilnehmers überwiesen. Barauszahlung, sonstige Zahlungsformen oder 
Auszahlungen an Dritte sind ausgeschlossen.


